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den Verdächtigen in Gewahrsam nehmen, wenn der Ver
dacht einer strafbaren Handlung an Bord des Luftfahrzeuges 
besteht

(3) Der Kommandant hat über die gemäß Abs. 2 durchge
führten Maßnahmen ein Protokoll zu fertigen, das zusammen 
mit einer Liste der in Verwahrung genommenen Sachen an 
das zuständige Strafverfolgungsorgan zu übergeben ist.

(4) Wird dem Kommandanten bei der Ausübung seiner Be
fugnisse Widerstand entgegengesetzt oder werden von ihm 
angeordnete Maßnahmen nicht befolgt oder deren Durch
führung behindert, ist die körperliche Einwirkung zulässig, 
wenn andere Mittel nicht ausreichen, um ernste Auswirkun
gen auf die Sicherheit zu verhindern.

(5) Werden Ordnung und Sicherheit an Bord des Luftfahr
zeuges gefährdet oder gestört, hat der Kommandant solche 
Maßnahmen zu ergreifen, daß wirksam Gefahren vorgebeugt 
wird und Störungen beseitigt werden, die das Leben, die Ge
sundheit von Menschen, das sozialistische und persönliche 
Eigentum bedrohen oder in anderer Weise die Ordnung und 
Sicherheit beeinträchtigen. Dazu kann er die in den Absät
zen 2 und 4 genannten Maßnahmen auch dann ergreifen, wenn 
kein Verdacht auf eine strafbare Handlung vorliegt, die Ge
fährdung oder Störung aber auf andere Weise nicht beseitigt 
werden kann. Hat der Kommandant dabei Sachen in Ver
wahrung genofnmen, die geeignet sind, Ordnung und Sicher
heit an Bord zu gefährden oder zu stören, ohne daß der Ver
dacht einer strafbaren Handlung bestand, sind diese dem 
Fluggast nach Beendigung des Fluges wieder auszuhändigen.

VI.
Luftfahrtgerät

§27
Begriff

(1) Luftfahrtgerät im Sinne( dieses Gesetzes sind Luftfahr
zeuge, ihre technische Ausrüstung und das Zubehör, soweit 
eine staatliche Zulassung oder Prüfung vorgeschrieben ist.

(2) Ein Luftfahrzeug im Sinne dieses Gesetzes ist jedes 
Gerät, das seine tragende Kraft im Luftraum von Luftkräften 
herleitet oder dessen Bewegungsraum vorwiegend die Luft
hülle der Erde ist. Hierzu gehören insbesondere Motorflug
zeuge, Drehflügler, Segelflugzeuge, Motorsegler, Luftschiffe, 
Frei- und Fesselballone, Fallschirme sowie für die Fortbewe
gung von Personen geeignete Hängegleiter.

§28
Besitz, Herstellung, Vertrieb 

und Benutzung von Luftfahrzeugen
(1) Die Herstellung und der Erwerb von zivilen Luftfahr

zeugen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch das Mi
nisterium für Verkehrswesen. Die Bestimmungen über • die 
Zulassung von zivilen Luftfahrzeugen zur Luftfahrt bleiben 
hiervon unberührt.

(2) Der Besitz, die Herstellung, der Vertrieb und die Be
nutzung von Hängegleitern, Geräten zum Betreiben des Was
serskifliegens sowie Geräten mit gleicher oder ähnlicher 
Funktionsweise sind nicht gestattet.

§29
Zulassung von Luftfahrzeugen

(1) Zivile Luftfahrzeuge dürfen nur in Betrieb genommen 
werden, wenn sie zur Luftfahrt zugelassen sind. Andere Luft
fahrzeuge können zur Luftfahrt zugelassen' werden, wenn 
dies wegen ihrer Teilnahme am grenzüberschreitenden Luft
verkehr oder aus anderen Gründen erforderlich ist.

(2) Die Zulassung erfolgt nur, wenn die in Rechtsvorschrif
ten festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere 
die Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeuges bescheinigt ist.

(3) Halter eines Luftfahrzeuges ist derjenige, dem die Zu
lassung zum Betrieb dieses Luftfahrzeuges erteilt wird.

(4) Halter von zivilen Luftfahrzeugen können Staatsorgane, 
volkseigene Kombinate und Betriebe, wissenschaftliche Ein
richtungen sowie gesellschaftliche Organisationen sein.

(5) Die Zulassung wird entzogen und die Lufttüchtigkeit 
wird abgesprochen, wenn die Voraussetzungen für ihre Er
teilung nicht mehr gegeben sind. .

§30
Luftfahrzeugregister und Staatszugehörigkeit 

von Luftfahrzeugen
(1) Die zur Luftfahrt zugelassenen zivilen Luftfahrzeuge 

werden in das Luftfahrzeugregister eingetragen. Die Ordnung 
über die Führung des Luftfahrzeugregisters regelt der Mi
nister für Verkehrswesen.

(2) Durch die Eintragung in das Luftfahrzeugregister er
halten die zivilen Luftfahrzeuge die Staatszugehörigkeit der 
Deutschen Demokratischen Republik und das Recht zum Füh
ren des Hoheitszeichens,

(3) Über die Eintragung in das Luftfahrzeugregister wird 
der Eintragungs- und Zulassungsschein erteilt, durch den dem 
Luftfahrzeug das Staatszugehörigkeits- und Eintragungszei
chen zugewiesen wird. Diese Zeichen sind am Luftfahrzeug 
dauerhaft anzubringen.

(4) Der Eintragungs- und Zulassungsschein, die Bescheini
gungen über die Lufttüchtigkeit und andere vorgeschriebene 
Dokumente (Bordpapiere) sind bei jedem Streckenflug mit
zuführen.

VII.
Flugplätze

§31
Begriff

(1) Flugplätze sind die dem Flugbetrieb dienenden Land- 
und Wasserflächen mit den darauf befindlichen Anlagen und 
Einrichtungen.

(2) Flughäfen sind Flugplätze des öffentlichen Verkehrs.
§32

Anlegung und Betrieb von Flugplätzen
(1) Flugplätze für die zivile Luftfahrt dürfen nur mit Ge

nehmig mg des Ministeriums für Verkehrswesen angelegt und 
betrieben werden.

(2) Mit der Genehmigung zum Betrieb ist ein Bereich fest
zulegen, dessen Luftraum für den Flugbetrieb des Flugplatzes 
bestimmt ist (Flugplatzzone).

(3) Das Ministerium für Verkehrswesen kann Auflagen für 
die Anlegung und den Betrieb eines Flugplatzes erteilen.

(4) Änderungen gegenüber der erteilten Genehmigung zur 
Anlegung oder zum Betrieb eines Flugplatzes bedürfen der 
Genehmigung des Ministeriums für Verkehrswesen.

§33
Registrierung und Veröffentlichung

(1) Genehmigte Flugplätze für die zivile Luftfahrt sind 
durch das Ministerium für Verkehrswesen zu registrieren.

(2) Die Benutzbarkeit und die Art der verkehrstechnischen 
Einrichtungen der Flughäfen sind zu veröffentlichen.

§34
Halter eines Flugplatzes

(1) Halter eines Flugplatzes ist derjenige, dem die Geneh
migung zum Betrieb des Flugplatzes erteilt wird.

(2) Halter eines Flugplatzes können Staatsorgane, volks
eigene Kombinate ' und Betriebe, wissenschaftliche Einrich
tungen sowie gesellschaftliche Organisationen sein.

§35
Allgemeine Pflichten des Flugplatzhalters

(1) Der Halter hat den Flugplatz im Rahmen der Geneh
migung für den Betrieb bereitzuhalten.

(2) Der Halter hat entsprechende Vorkehrungen zu treffen, 
um störende Einwirkungen, die vom Betrieb des Flugplatzes 
auf die Umwelt ausgehen, zu verhindern, soweit dies nach 
dem Stand der Technik möglich und volkswirtschaftlich ver
tretbar ist.

(3) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften eine beson
dere Zuständigkeit festgelegt ist, entscheidet der Minister


